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gen des 5 1a Abs. 2 BauGB sind mit den vorliegenden Aussagen umfänglich berücksichtigt, wei—

tergehende Ausführungen erscheinen auch aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereiches

nicht erforderlich.
'

Dem Vorschlag des Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Immissionsschutz, auf Fest—

setzung zu Schallschutzmaßnahmen (Festverglasung, Grundrisszuschnitt) für das nordöstliche

Baufenster wird mit Verweis auf die Ergebnisse der Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 7c

„Gewerbegebiet westlich der Bamberger Straße“ nicht entsprochen.

Dem Hinweis vorn Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Umweltrecht, und dem Was-
serwirtschaftsamt Nürnberg auf Aussagen zu einer möglichen Versickerung des Niederschlags-

wassers wird durch Ergänzung in der Begründung Rechnung getragen. Der Nachweis auf die Not-

wendigkeit einer oberirdischen Ableitung des Niederschlagswassers wird geführt.

Unberücksichtigt bleibt die Forderung der Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern,

nach Festsetzung einer Bauhöhenbeschränkung. Nach Aussage liegt die zülässige Bauhöhe im

Plangebiet bei max. 366 m ü NN, jedoth nicht höher als 40 m. Da die natürliche Geländehöhe im

Geltungsbereich bei ca. 315 m im Mittel liegt, wird auf eine Festsetzung hierzu verzichtet.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat um einen Hinweis auf mögliche Beein-

trächtigungen durch betriebsübliche landwirtschaftliche Nutzung gebeten. Das Planblatt wird ent-

sprechend ergänzt. ‘

Die weiteren Stellungnahmen der Behörden und Träger Öffentlicher Belange werden zur Kenntnis

genommen, hierdurch ergeben sich keine Änderungen.

Aufgestellt und bearbeitet durch:

Stadt Herzogenaurach

Amt für Planung, Natur und Umwelt

Susanne Strater / Anja Wettstein
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